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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über bautechnische 

Prüfungen und zur Änderung von 
Sonderbauverordnungen

Vom 20. Februar 2000

Aufgrund des § 85 Abs. 3 und 4 der Landesbauordnung (BauO NRW) vom 7. März 1995 (GV. 
NRW. S. 218), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 622), wird 
nach Anhörung des Ausschusses für Städtebau und Wohnungswesen des Landtags verordnet:

Artikel I

Änderung der Verordnung über bautechnische Prüfungen

Die Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO) vom 6. Dezember 1995 (GV. NRW. 
S. 1241) wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis erhält folgende Fassung:

„Inhaltsverzeichnis

Erster Teil 
Bauvorlagen
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Erster Abschnitt 
Anforderungen an Bauvorlagen

§ 1 Allgemeines

§ 2 Auszüge aus dem Katasterkartenwerk

§ 3 Lageplan

§ 4 Bauzeichnungen

§ 5 Baubeschreibung und Betriebsbeschreibung

§ 6 Berechnungen und Angaben zur Kostenermittlung

Zweiter Abschnitt 
Anforderungen an bautechnische Nachweise

§ 7 Übereinstimmungserklärung

§ 8 Nachweise der Standsicherheit und des Schallschutzes

§ 9 Brandschutzkonzept

Dritter Abschnitt 
Bauvorlagen für Verfahren und Vorhaben

§ 10 Bauvorlagen zum Bauantrag im vereinfachten Genehmigungsverfahren

§ 11 Bauvorlagen zum Bauantrag für Bauvorhaben nach § 68 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW

§ 12 Zusätzliche Angaben und Bauvorlagen für besondere Vorhaben

§ 13 Bauvorlagen für Vorhaben nach § 67 BauO NRW

§ 14 Bauvorlagen für Werbeanlagen

§ 15 Bauvorlagen für den Abbruch baulicher Anlagen

§ 16 Bauvorlagen beim Vorbescheid

§ 17 Bauvorlagen für die Genehmigung von Grundstücksteilungen

§ 18 Eintragung von Baulasten

§ 19 Bauvorlagen für Typengenehmigungen

§ 20 Bauvorlagen für die Ausführungsgenehmigung Fliegender Bauten

Zweiter Teil 
Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben
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Erster Abschnitt 
Prüfämter, Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure

§ 21 Prüfämter, Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure

§ 22 Umfang der Anerkennung, Niederlassung

§ 23 Voraussetzungen der Anerkennung

§ 24 Anerkennungsverfahren

§ 25 Gutachten, Gutachterausschuss

§ 26 Erlöschen, Rücknahme und Widerruf der Anerkennung

Zweiter Abschnitt 
Bautechnische Prüfungen

§ 27 Übertragung von Prüfaufgaben

§ 28 Ausführung von Prüfaufträgen

§ 29 Typenprüfung - Prüfung Fliegender Bauten

Dritter Teil 
Regelung von Zuständigkeiten

§ 30 Übertragung von Zuständigkeiten für Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten

Vierter Teil 
Schlussvorschrift

§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsvorschrift“.

2. Die bisherigen §§ 1 bis 14 und Zwischenüberschriften werden durch folgende neue §§ 1 bis 20 
und Zwischenüberschriften ersetzt:

„Erster Teil 
Bauvorlagen

Erster Abschnitt 
Anforderungen an Bauvorlagen

§ 1 
Allgemeines

(1) Bauvorlagen (§ 69 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW) sind insbesondere

1. die Auszüge aus dem Katasterkartenwerk,

2. der Lageplan,
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3. die Bauzeichnungen,

4. die Baubeschreibung und bei gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben die Betriebs-
beschreibung,

5. die Berechnungen und Angaben zur Kostenermittlung,

6. die Nachweise der Standsicherheit und des Schallschutzes,

7. das Brandschutzkonzept.

(2) Der Inhalt der Bauvorlagen beschränkt sich auf das zur Beurteilung der jeweiligen Anträge 
und Vorhaben Erforderliche. Die Bauaufsichtsbehörde kann in zu begründenden Einzelfällen 
weitere Unterlagen fordern, wenn sie dies zur Beurteilung für erforderlich hält. Die Bauaufsichts-
behörde kann auf Bauvorlagen und einzelne Angaben in den Bauvorlagen sowie auf die Nach-
weise der Standsicherheit und des Schallschutzes einschließlich deren Prüfung und Bescheini-
gung durch staatlich anerkannte Sachverständige (§ 72 Abs. 6 BauO NRW) verzichten, soweit sie 
zur Beurteilung nicht erforderlich sind. Auf die Vorlage des Brandschutzkonzeptes bei Bauvorha-
ben nach § 68 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW (§ 11 Abs. 1 Nr. 2) darf nicht verzichtet werden. Die Bau-
vorlagen müssen aus dauerhaftem Papier lichtbeständig hergestellt sein.

(3) Für Anträge, die Vorlage an die Gemeinde in der Genehmigungsfreistellung und einzelne 
Bauvorlagen sind die von der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Sammlung des Ministerial-
blattes unter Gliederungsnummer 23210 bekannt gemachten Vordrucke zu verwenden.

(4) Bauaufsichtsbehörden, die nach bisherigem Recht erstellte Bauvorlagen durch Mikroverfil-
mung archiviert haben, können abweichend von § 3 Abs. 4 und § 4 Abs. 4 bis zum 31. Dezember 
2004 verlangen, dass die einzureichenden Bauvorlagen für eine Schwarzweiß-Mikroverfilmung 
geeignet sein müssen.

§ 2 
Auszüge aus dem Katasterkartenwerk

(1) Auszüge aus dem Katasterkartenwerk sind der Auszug aus der Liegenschaftskarte/Flurkarte 
und der Auszug aus der Deutschen Grundkarte 1:5000.

(2) Im Auszug aus der Liegenschaftskarte/Flurkarte müssen das Baugrundstück und die benach-
barten Grundstücke im Umkreis von 50 m um das Baugrundstück sowie der Standort des Bau-
vorhabens dargestellt sein. Der Auszug darf nicht älter als sechs Monate sein und muss beglau-
bigt sein; aus der Beglaubigung soll hervorgehen, ob der Auszug durch Vergrößerung einer Ka-
tasterkarte entstanden ist. Eine Beglaubigung des Auszugs ist nicht erforderlich, wenn der Lage-
plan (§ 3) von einem Katasteramt oder von einer Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin 
oder einem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur hergestellt wird.

(3) Der Auszug aus der Deutschen Grundkarte 1:5000, der auch einen größeren Maßstab haben 
kann, muss aus deren neuesten Ausgabe angefertigt sein. In ihm muss das Baugrundstück und 
seine Umgebung im Umkreis von 500 m sowie der Standort des Bauvorhabens dargestellt sein.
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§ 3 
Lageplan

(1) Der Lageplan ist im Maßstab nicht kleiner als 1 :500 auf der Grundlage eines Auszuges aus 
der Liegenschaftskarte/Flurkarte, der nicht älter als sechs Monate sein darf, zu erstellen. Er 
muss, soweit erforderlich, enthalten

1. seinen Maßstab und die Lage des Baugrundstücks zur Nordrichtung,

2. die Bezeichnung des Baugrundstücks und der benachbarten Grundstücke nach Straße, Haus-
nummer, Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie die Angabe der Eigentümerin oder des Ei-
gentümers des Baugrundstücks,

3. die rechtmäßigen Grenzen des Baugrundstücks und deren Längen sowie seinen Flächeninhalt,

4. die Höhenlage der Eckpunkte des Baugrundstücks und die Höhenlage des engeren Baufeldes 
über NN,

5. die Breite und die Höhenlage angrenzender öffentlicher Verkehrsflächen über NN,

6. die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und auf den angrenzenden 
Grundstücken sowie die genehmigten oder nach § 67 Abs. 1 BauO NRW zulässigen, aber noch 
nicht ausgeführten baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück, bei Gebäuden auch mit Angabe 
ihrer Geschosszahl, Wand- und Firsthöhen,

7. Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes auf dem Baugrundstück und dessen engerer 
Umgebung sowie geschützte Baumbestände auf dem Baugrundstück,

8. Flächen auf dem Baugrundstück, die von Baulasten betroffen sind, sowie Flächen auf den an-
grenzenden Grundstücken, die von Baulasten zugunsten des Baugrundstücks betroffen sind,

9. Flächen auf dem Baugrundstück, die mit grundbuchlich gesicherten Dienstbarkeiten zu Guns-
ten der Träger von Hochspannungsleitungen und unterirdischen Leitungen für die Versorgung 
mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser belegt sind,

10. Hydranten und andere Wasserentnahmestellen für Feuerlöschzwecke,

11. die Bezeichnung des Bebauungsplanes oder anderer Satzungen nach dem Baugesetzbuch 
mit den Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise, die Darstellung 
der Baulinien und Baugrenzen und der Flächen auf dem Baugrundstück, für die der Bebauungs-
plan oder eine andere Satzung besondere Festsetzungen trifft, sowie die Bezeichnung der örtli-
chen Bauvorschriften,

12. die geplanten baulichen Anlagen unter Angabe der Außenmaße, der Dachform, der Wand- 
und Firsthöhen, der Höhenlage der Eckpunkte der baulichen Anlage über NN an der Gelände-
oberfläche, der Höhenlage des Erdgeschossfußbodens über NN, der Grenzabstände, der Tiefe 
und Breite der Abstandflächen, der Abstände zu anderen baulichen Anlagen,
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13. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu öffentlichen Verkehrsflächen, zu Grünflä-
chen, zu Wasserflächen und zu Wäldern,

14. die Aufteilung der nicht überbauten Flächen auf dem Baugrundstück unter Angabe der Lage, 
Anzahl und Größe der Stellplätze für Kraftfahrzeuge, der Abstellplätze für Fahrräder, der Zu- und 
Abfahrten, der Bewegungsflächen für die Feuerwehr, der Kinderspielflächen und der Flächen, 
die gärtnerisch angelegt werden und/oder mit Bäumen bepflanzt werden sollen,

15. die Lage der Entwässerungsgrundleitungen bis zum öffentlichen Kanal oder die Lage der Ab-
wasserbehandlungsanlage mit der Abwassereinleitung.

(2) Bei Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder anderer Satzungen nach dem 
Baugesetzbuch ist der Lageplan für bauliche Anlagen nach Absatz 1 Nr. 6 und geplante bauliche 
Anlagen auf dem Baugrundstück durch eine Berechnung ihrer Grundfläche, Geschossfläche, 
Zahl der Vollgeschosse und ihrer Baumasse zu ergänzen, mit der nachgewiesen wird, dass die 
festgesetzte Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, Zahl der Vollgeschosse oder Baumassen-
zahl eingehalten wird.

(3) Der Lageplan (Absatz 1) und die Berechnungen nach Absatz 2 müssen von einem Kataster-
amt angefertigt oder von einer Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin oder einem Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieur angefertigt und mit öffentlichem Glauben beurkundet wer-
den (amtlicher Lageplan), wenn

1. es sich bei den Grenzen des Baugrundstücks nicht um festgestellte Grenzen im Sinne von § 17 
Abs. 1 VermKatG handelt,

2. die Grenzen des Baugrundstücks und die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Baugrund-
stück und den angrenzenden Grundstücken so vermessen sind, dass für die Grenzpunkte Koor-
dinaten in einem einheitlichen System nicht ermittelt werden können, oder

3. auf dem Baugrundstück oder von angrenzenden Grundstücken her Grenzüberbauungen vor-
liegen,

4. eine Baulast im Sinne von § 18 auf dem Baugrundstück oder auf den angrenzenden Grundstü-
cken ruht.

Wenn besondere Grundstücksverhältnisse, insbesondere in Folge des unübersichtlichen Ver-
laufs der Grenzen des Baugrundstücks durch Grenzversprünge oder Grenzknicke, gegeben sind 
und die Voraussetzungen für die Anfertigung eines amtlichen Lageplanes nach Satz 1 nicht vor-
liegen, können der Lageplan nach Absatz 1 und die Berechnungen nach Absatz 2 auch von einer 
Vermessungsingenieurin oder einem Vermessungsingenieur, die oder der Mitglied einer Inge-
nieurkammer ist, angefertigt werden; die Mitgliedschaft in einer Ingenieurkammer ist auf Verlan-
gen der Bauaufsichtsbehörde nachzuweisen. In allen anderen Fällen können diese Bauvorlagen 
auch von der Entwurfsverfasserin oder dem Entwurfsverfasser angefertigt werden.

(4) Für die Darstellungen im Lageplan sind die Zeichen und/oder Farben der Anlage zu dieser 
Verordnung und im Übrigen die Planzeichen der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 18. 

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 6 / 20



Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58) zu verwenden. Die sonstigen Darstellungen sind, soweit er-
forderlich, durch Beschriftung zu kennzeichnen. Der Inhalt des Lageplanes ist auf besonderen 
Blättern darzustellen, wenn der Lageplan sonst unübersichtlich würde.

§ 4 
Bauzeichnungen

(1) Für die Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) ist der Maßstab 1:100 zu verwen-
den. In den Bauzeichnungen sind anzugeben:

1. der Maßstab,

2. die Maße, auch die Maße der Öffnungen, in den Grundrissen und Schnitten,

3. das Brandverhalten der Baustoffe und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile, soweit aus 
Gründen des Brandschutzes an diese Forderungen gestellt werden,

4. bei Änderung baulicher Anlagen die zu beseitigenden und die neuen Bauteile.

(2) In den Grundrissen, die für alle Geschosse anzufertigen sind, müssen insbesondere angege-
ben und eingezeichnet werden

1. die vorgesehene Nutzung der Räume,

2. die Treppen und Rampen mit ihrem Steigungsverhältnis,

3. Art und Anordnung sowie lichte Durchgangsmaße der Türen in und an Rettungswegen,

4. die Lage und Außenmaße der Abgasanlagen,

5. Räume für die Aufstellung von Feuerstätten und für die Brennstofflagerung,

6. ortsfeste Behälter für schädliche oder brennbare Flüssigkeiten oder für verflüssigte oder nicht 
verflüssigte Gase, soweit sie baugenehmigungsbedürftig sind,

7. Aufzugsschächte und die nutzbare Grundfläche der Fahrkörbe von Personenaufzügen,

8. Lüftungsleitungen und Installationsschächte, soweit sie baugenehmigungsbedürftig sind,

9. Feuermelde- und Feuerlöscheinrichtungen, sofern diese besonders vorgeschrieben sind, mit 
Angabe ihrer Art,

10. der Aufstellungsort von Maschinen und Apparaten.

(3) Aus den Schnitten muss insbesondere ersichtlich sein

1. die Höhenlage des Erdgeschossfußbodens über NN,

2. der Anschnitt der vorhandenen und der geplanten Höhenlage der Geländeoberfläche über NN 
sowie Aufschüttungen und Abgrabungen,
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3. die Höhe des Fußbodens des höchstgelegenen Aufenthaltsraumes über der Geländeoberflä-
che mit rechnerischem Nachweis (§ 2 Abs. 3 BauO NRW),

4. die lichten Raumhöhen,

5. die Höhen der Firste über der Geländeoberfläche, die Dachneigungen sowie das Maß H je Au-
ßenwand in dem zur Bestimmung der Abstandflächen erforderlichen Umfang (§ 6 Abs. 4 BauO 
NRW).

(4) In den Ansichten müssen die geplanten baulichen Anlagen, bei Gebäuden auch das vorhan-
dene und künftige Gelände mit Angabe seiner Höhenlage über NN dargestellt werden. Soweit er-
forderlich, müssen geplante Gebäude zusammen mit den Gebäuden in der näheren Umgebung 
in einer Ansicht im Maßstab 1:200 dargestellt werden; anstelle dieser Ansicht ist auch ein farbi-
ges Lichtbild oder eine farbige Lichtbildmontage zulässig.

(5) Für die Darstellung in den Bauzeichnungen sind die Zeichen und/oder Farben der Anlage zu 
dieser Verordnung zu verwenden; dies gilt nicht, wenn in den Bauzeichnungen nur vorgesehene 
Bauteile dargestellt werden. Einzelne Bauzeichnungen oder Teile hiervon können durch beson-
dere Zeichnungen, Zeichen und Farben erläutert werden.

(6) In den Bauzeichnungen für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen 
sind die Angaben und Einzeichnungen nach Absatz 1 Nr. 3, Absatz 2 Nr. 3, 5 und 8 sowie Absatz 
3 Nr. 4 nicht erforderlich.

§ 5 
Baubeschreibung und Betriebsbeschreibung

(1) Soweit die für die Prüfung des Antrags notwendigen Angaben nicht bereits im Lageplan und 
in den Bauzeichnungen enthalten sind, sind diese in einer Baubeschreibung darzulegen. In der 
Baubeschreibung sind das Vorhaben insbesondere hinsichtlich der Bauprodukte und Bauarten, 
die verwendet und angewandt werden sollen, seine äußere Gestaltung (Baustoffe, Farben) und 
seine Nutzung zu erläutern. Sie muss, soweit es das Bauvorhaben erfordert, die Angaben enthal-
ten, die in dem nach § 1 Abs. 3 bekannt gemachten Vordruck beschrieben sind.

(2) Für gewerbliche Anlagen, die einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung oder einer Er-
laubnis nach den aufgrund des Gerätesicherheitsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen nicht 
bedürfen, muss eine Betriebsbeschreibung Angaben enthalten über

1. die Art der gewerblichen Tätigkeit unter Angabe der Art und der Zahl der Maschinen oder Ap-
parate, der Art der zu verwendenden Rohstoffe und der herzustellenden Erzeugnisse, der Art ih-
rer Lagerung, insbesondere soweit sie feuer-, explosions- oder gesundheitsgefährlich sind,

2. die Art, die Menge und der Verbleib der Abfälle und des besonders zu behandelnden Abwas-
sers,

3. die Zahl der Beschäftigten.

(3) Für landwirtschaftliche Betriebe muss eine Betriebsbeschreibung insbesondere Angaben ent-
halten über
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1. die Größe der Betriebsflächen, deren Nutzungsarten und Eigentumsverhältnisse,

2. Art und Umfang der Viehhaltung,

3. Art, Lagerung und Verbleib der tierischen Abgänge,

4. Art, Menge und Lagerung der Stoffe, die feuer-, explosions- oder gesundheitsgefährlich sind,

5. Art, Menge und Verbleib der Abfälle und des besonders zu behandelnden Abwassers,

6. Anzahl der Arbeitskräfte, ihre fachliche Eignung sowie Art und Umfang ihrer Tätigkeiten,

7. die Kosten und den Nutzen.

§ 6 
Berechnungen und Angaben zur Kostenermittlung

Berechnungen und Angaben zur Kostenermittlung sind

1. bei Gebäuden eine nachprüfbare Berechnung des Brutto-Rauminhalts nach DIN 277 Teil 1 
(Ausgabe 1987) oder für Gebäude, für die landesdurchschnittliche Rohbauwertsätze je m³ Brut-
to-Rauminhalt nicht festgelegt sind, die Berechnung der veranschlagten (geschätzten) Rohbau-
kosten,

2. bei den übrigen baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 1 
Abs. 1 Satz 2 BauO NRW Angaben über die veranschlagten (geschätzten) Herstellungskosten.

Zweiter Abschnitt 
Anforderungen an bautechnische Nachweise

§ 7 
Übereinstimmungserklärung

Werden Bauvorlagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingereicht oder während des Genehm-
gungsverfahrens geändert, hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser jeweils zu 
erklären, dass die Bauvorlagen bezüglich ihres Planungs- und Bearbeitungsstandes übereinstim-
men.

§ 8 
Nachweise der Standsicherheit und des Schallschutzes

(1) Der Nachweis der Standsicherheit besteht aus einer Darstellung des gesamten statischen 
Systems einschließlich der Gründung, den erforderlichen Berechnungen, Konstruktionszeich-
nungen, Bewehrungs- und Schalungsplänen. Die statischen Berechnungen müssen die Standsi-
cherheit der baulichen Anlagen und ihrer Teile nachweisen. Die Beschaffenheit des Baugrundes 
und seine Tragfähigkeit sind anzugeben. Der Standsicherheitsnachweis umfasst auch den Nach-
weis der Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile.

(2) Von der Vorlage eines Nachweises der Standsicherheit kann im Einvernehmen mit der Bau-
aufsichtsbehörde abgesehen werden, wenn bauliche Anlagen oder ihre Teile nach Bauart, stati-
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schem System, baulicher Durchbildung und Abmessungen sowie hinsichtlich ihrer Beanspru-
chung einer bewährten Ausführung entsprechen.

(3) Einzelnachweise gemäß Absatz 1, die nach ihrem Inhalt erst vorgelegt werden können, wenn 
die Ausführungsplanung erstellt ist, dürfen nach Erteilung der Baugenehmigung, jedoch recht-
zeitig vor der Bauausführung zur Prüfung eingereicht werden.

(4) Als Nachweis des Schallschutzes sind, soweit erforderlich, Einzelnachweise durch Zeich-
nung, Beschreibung, Berechnung, Prüfzeugnisse oder Gutachten vorzulegen.

§ 9 
Brandschutzkonzept

(1) Das Brandschutzkonzept ist eine zielorientierte Gesamtbewertung des baulichen und abweh-
renden Brandschutzes bei Sonderbauten. Gemäß § 58 Abs. 3 BauO NRW soll das Brandschutz-
konzept von staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung des Brandschutzes aufge-
stellt werden. Die gemäß § 36 der Gewerbeordnung öffentlich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen für den baulichen Brandschutz sind ihnen insoweit gleichgestellt.

(2) Das Brandschutzkonzept muss insbesondere folgende Angaben enthalten:

1. Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr,

2. den Nachweis der erforderlichen Löschwassermenge sowie den Nachweis der Löschwasser-
versorgung,

3. Bemessung, Lage und Anordnung der Löschwasser-Rückhalteanlagen,

4. das System der äußeren und der inneren Abschottungen in Brandabschnitte bzw. Brandbe-
kämpfungsabschnitte sowie das System der Rauchabschnitte mit Angaben über die Lage und 
Anordnung und zum Verschluss von Öffnungen in abschottenden Bauteilen,

5. Lage, Anordnung, Bemessung (ggf. durch rechnerischen Nachweis) und Kennzeichnung der 
Rettungswege auf dem Baugrundstück und in Gebäuden mit Angaben zur Sicherheitsbeleuch-
tung, zu automatischen Schiebetüren und zu elektrischen Verriegelungen von Türen,

6. die höchstzulässige Zahl der Nutzer der baulichen Anlage,

7. Lage und Anordnung haustechnischer Anlagen, insbesondere der Leitungsanlagen, ggf. mit 
Angaben zum Brandverhalten im Bereich von Rettungswegen,

8. Lage und Anordnung der Lüftungsanlagen mit Angaben zur brandschutztechnischen Ausbil-
dung,

9. Lage, Anordnung und Bemessung der Rauch- und Wärmeabzugsanlagen mit Eintragung der 
Querschnitte bzw. Luftwechselraten sowie der Überdruckanlagen zur Rauchfreihaltung von Ret-
tungswegen,
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10. die Alarmierungseinrichtungen und die Darstellung der elektro-akustischen Alarmierungsan-
lage (ELA-Anlage),

11. Lage, Anordnung und ggf. Bemessung von Anlagen, Einrichtungen und Geräten zur Brandbe-
kämpfung (wie Feuerlöschanlagen, Steigeleitungen, Wandhydranten, Schlauchanschlussleitun-
gen, Feuerlöschgeräte) mit Angaben zu Schutzbereichen und zur Bevorratung von Sonderlösch-
mitteln,

12. Sicherheitsstromversorgung mit Angaben zur Bemessung und zur Lage und brandschutz-
technischen Ausbildung des Aufstellraumes, der Ersatzstromversorgungsanlagen (Batterien, 
Stromerzeugungsaggregate) und zum Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen,

13. Hydrantenpläne mit Darstellung der Schutzbereiche,

14. Lage und Anordnung von Brandmeldeanlagen mit Unterzentralen und Feuerwehrtableaus, 
Auslösestellen,

15. Feuerwehrpläne,

16. betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung und Brandbekämpfung sowie zur Rettung von 
Personen (wie Werkfeuerwehr, Betriebsfeuerwehr, Hausfeuerwehr, Brandschutzordnung, Maß-
nahmen zur Räumung, Räumungssignale),

17. Angaben darüber, welchen materiellen Anforderungen der Landesbauordnung oder in Vor-
schriften aufgrund der Landesbauordnung nicht entsprochen wird und welche ausgleichenden 
Maßnahmen stattdessen vorgesehen werden,

18. verwendete Rechenverfahren zur Ermittlung von Brandschutzklassen nach Methoden des 
Brandschutzingenieurwesens.

Dritter Abschnitt 
Bauvorlagen für Verfahren und Vorhaben 
im vereinfachten Genehmigungsverfahren

§ 10 
Bauvorlagen zum Bauantrag 

im vereinfachten Genehmigungsverfahren

(1) Dem Bauantrag für die Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen, die dem vereinfachten 
Genehmigungsverfahren unterliegen (§ 68 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BauO NRW), sind folgende Bau-
vorlagen in dreifacher Ausfertigung beizufügen:

1. bei Vorhaben nach den §§ 34 und 35 des Baugesetzbuches ein Auszug aus der Liegen-
schaftskarte/Flurkarte und ein Auszug aus der Deutschen Grundkarte 1:5000 (§ 2),

2. der Lageplan (§ 3),

3. die Bauzeichnungen (§ 4),

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 11 / 20



4. die Baubeschreibung und bei gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben die Betriebs-
beschreibung (§ 5),

Die Berechnungen oder Angaben zur Kostenermittlung (§ 6) sind in zweifacher Ausfertigung bei-
zufügen. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einreichung weiterer Ausfertigungen verlangen.

(2) Dem Bauantrag für die Änderung baulicher Anlagen brauchen die in Absatz 1 Satz 1 Nummern 
1 und 2 genannten Bauvorlagen nicht beigefügt zu werden, wenn Länge und Höhe der den 
Nachbargrenzen zugekehrten Wände unverändert bleiben. Jedoch ist auf einem Übersichtsplan 
die zu ändernde bauliche Anlage kenntlich zu machen, wenn sich auf dem Baugrundstück meh-
rere bauliche Anlagen befinden und aus den sonstigen beizufügenden Bauvorlagen nicht er-
sichtlich ist, welche dieser baulichen Anlagen geändert werden sollen. Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

(3) Dem Bauantrag auf Erteilung einer Baugenehmigung für eine Nutzungsänderung sind die in 
Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 genannten Bauvorlagen beizufügen; hinsichtlich des Lagepla-
nes ist § 3 Abs. 3 Sätze 1 und 2 nicht anzuwenden. Art und Umfang der Nutzungsänderung sind 
anzugeben und erforderlichenfalls in Bauzeichnungen (§ 4) sowie in Bau- und Betriebsbeschrei-
bungen kenntlich zu machen (§ 5). Sofern mit der Nutzungsänderung genehmigungsbedürftige 
bauliche Änderungen verbunden sind, sind dem Bauantrag auch die in Absatz 1 Nummern 3 und 
4 genannten Bauvorlagen beizufügen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 11 
Bauvorlagen zum Bauantrag für Bauvorhaben 

nach § 68 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW

(1) Dem Bauantrag für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Bauvorhaben nach § 
68 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW sind neben den Bauvorlagen nach § 10 beizufügen:

1. die Nachweise der Standsicherheit und des Schallschutzes (§ 8) in zweifacher Ausfertigung; 
dem Bauantrag für eine Nutzungsänderung brauchen diese Nachweise nicht beigefügt zu wer-
den,

2. das Brandschutzkonzept (§ 9) in dreifacher Ausfertigung.

(2) Dem Bauantrag brauchen die Nachweise der Standsicherheit und des Schallschutzes nicht 
beigefügt zu werden, wenn die Bauherrin oder der Bauherr sich bei Antragstellung verpflichtet, 
diese Nachweise zusammen mit entsprechenden Bescheinigungen nach § 72 Abs. 6 BauO NRW 
vor Erteilung der Baugenehmigung einzureichen.

§ 12 
Zusätzliche Angaben und 

Bauvorlagen für besondere Vorhaben

(1) Für Mittel- und Großgaragen (§ 2 Abs. 1 Garagenverordnung) müssen die Bauvorlagen Anga-
ben enthalten über die Zahl, Abmessung und Kennzeichnung der Einstellplätze und Fahrgassen. 
In den Bauvorlagen für geschlossene Großgaragen mit nicht nur geringem Zu- und Abgangsver-
kehr sind Art und Lage der CO-Warnanlagen (§ 15 Abs. 6 Garagenverordnung) darzustellen.
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(2) Für Versammlungsstätten im Sinne des § 1 der Versammlungsstättenverordnung müssen die 
Bauvorlagen Angaben über die Art der Nutzung und die Zahl der Besucher enthalten. In den Bau-
zeichnungen sind die Räume besonders zu kennzeichnen, für die eine Ausnahme vom Rauch-
verbot nach § 110 der Versammlungsstättenverordnung beantragt wird. Die Anordnung der Sitz- 
und Stehplätze von Versammlungsstätten ist in einem vorzulegenden Bestuhlungsplan im Maß-
stab von mindestens 1:100 darzustellen; sind verschiedene Platzanordnungen vorgesehen, so ist 
für jede Platzanordnung ein besonderer Bestuhlungsplan vorzulegen.

(3) Für Verkaufsstätten im Sinne des § 1 der Geschäftshausverordnung müssen die Bauvorlagen 
ergänzt werden um

1. eine Berechnung der Flächen der Verkaufsräume und der Brandabschnitte,

2. eine Berechnung der erforderlichen Breiten der Ausgänge aus den Geschossen ins Freie oder 
in notwendige Treppenräume.

(4) Für Krankenhäuser im Sinne des § 1 der Krankenhausbauverordnung müssen die Bauvorla-
gen

1. Angaben über die Zahl der Betten und

2. eine Darstellung der Räume für Untersuchung und Behandlung mit ionisierenden Strahlen

enthalten.

(5) Für Gaststätten im Sinne des § 1 der Gaststättenbauverordnung müssen die Bauvorlagen An-
gaben enthalten über

1. die Art der Gaststätte und die Nutzung ihrer Räume,

2. die Zahl der Gastplätze in Schank- oder Speisewirtschaften (§ 20 Gaststättenbauverordnung),

3. die Gesamtzahl der Gastbetten (§ 21 Gaststättenbauverordnung).

§ 13 
Bauvorlagen für Vorhaben nach § 67 BauO NRW

(1) Bei Vorhaben nach § 67 Abs. 1 und 7 BauO NRW sind der Gemeinde einzureichen:

1. der Lageplan (§ 3),

2. die Bauzeichnungen (§ 4),

3. die Erklärung nach § 67 Abs. 2 Satz 1 BauO NRW.

§ 10 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Die Bauvorlagen nach Absatz 1 sind in einfacher Ausfertigung einzureichen. Hat die Bauherrin 
oder der Bauherr gemäß § 67 Abs. 3 Satz 2 BauO NRW ausdrücklich bestimmt, dass die Bauvor-
lagen im Falle der Erklärung der Gemeinde nach § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauO NRW als Bauan-
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trag zu behandeln sind, gilt § 10 Abs. 1 entsprechend. In diesem Fall sind auch die Baubeschrei-
bungen (§ 5 Abs. 1) und die Berechnungen und Angaben zur Kostenermittlung (§ 6) in der nach § 
10 Abs. 1 Satz 2 erforderlichen Anzahl von Ausfertigungen einzureichen.

§ 14 
Bauvorlagen für Werbeanlagen

(1) Dem Bauantrag für die Errichtung, Aufstellung, Anbringung und Änderung von Werbeanlagen 
sind beizufügen:

1. der Auszug aus der Liegenschaftskarte/Flurkarte (§ 2 Abs. 1) mit Einzeichnung des Standortes 
der geplanten Werbeanlage und, soweit erforderlich, der Lageplan(§ 3), der nicht als Lageplan 
nach § 3 Abs. 3 angefertigt zu sein braucht,

2. die Zeichnung und die Beschreibung der Werbeanlage (Abs. 2),

3. ein farbiges Lichtbild oder eine farbige Lichtbildmontage (Abs. 3),

4. Angaben über die veranschlagten (geschätzten) Herstellungskosten.

(2) Die Zeichnung, für die ein Maßstab nicht kleiner als 1:50 zu verwenden ist, muss die Darstel-
lung der geplanten Werbeanlage, ihre Maße, auch bezogen auf den Anbringungsort, sowie die 
Farben mit Angabe der Nummer und Hilfsbezeichnung aus dem RAL-Farbregister enthalten. In 
der Beschreibung sind die Art und die Werkstoffe der geplanten Werbeanlage anzugeben.

(3) Auf einem farbigen Lichtbild oder einer farbigen Lichtbildmontage sind wiederzugeben:

1. die Darstellung der geplanten Werbeanlage in Verbindung mit der baulichen Anlage, vor der 
oder in deren Nähe sie aufgestellt oder errichtet oder an der sie angebracht werden soll,

2. die Darstellung der vorhandenen Werbeanlagen auf dem Grundstück und den angrenzenden 
Grundstücken,

3. die Darstellung und Bezeichnung der Werbeanlagen, die beseitigt werden sollen.

(4) § 10 Abs. 1 gilt sinngemäß.

§ 15 
Bauvorlagen für den Abbruch baulicher Anlagen

Dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung zum Abbruch baulicher Anlagen sind beizufügen:

1. die Benennung des Grundstücks, auch nach Straße und Hausnummer, auf dem die 
Abbruchmaßnahme durchgeführt werden soll,

2. ein Auszug aus der Liegenschaftskarte/Flurkarte (§ 2 Abs. 2) mit der Darstellung 
der Lage des Abbruchvorhabens,

3. die Bezeichnung des Abbruchvorhabens,
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4. eine Beschreibung der abzubrechenden baulichen Anlagen nach ihrer wesentlichen Konstruk-
tion und des vorgesehenen Abbruchvorganges mit Angabe der erforderlichen Sicherungsmaß-
nahmen,

5. Angaben über den Verbleib des Abbruchmaterials,

6. die Benennung der Abbruchunternehmerin oder des Abbruchunternehmers.

§ 10 Abs. 1 Satz 3 gilt sinngemäß.

§ 16 
Bauvorlagen beim Vorbescheid

Dem Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides sind die Bauvorlagen beizufügen, die zur Beurtei-
lung der durch den Vorbescheid zu entscheidenden Fragen des Bauvorhabens erforderlich sind. 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 gilt sinngemäß.

§ 17 
Bauvorlagen für die Genehmigung von Grundstücksteilungen

Dem Antrag auf Genehmigung einer Grundstücksteilung (§ 8 BauO NRW) sind in zweifacherAus-
fertigung beizufügen:

1. der Lageplan (§ 3) mit den Angaben und Darstellungen

a) nach § 3 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 8 sowie die rechtmäßigen Grenzen, bezogen auf das zu teilende 
Grundstück,

b) der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem zu teilenden Grundstück,

c) der Grenzabstände, der Abstandflächen und der Abstände zu den nach Buchstabe b darzu-
stellenden baulichen Anlagen auf dem zu teilenden Grundstück,

d) der farblich unterlegten neuen Grenzen (Teilungslinie);

der Lageplan muss von einer der in § 3 Abs. 3 Satz 1 genannten Behörden oder Personen herge-
stellt sein.

2. die Bauzeichnungen (§ 4) der in Nummer 1 Buchstabe b genannten baulichen Anlagen, soweit 
sie zur Beurteilung des Antrags erforderlich sind.

§ 10 Abs. 1 Satz 3 gilt sinngemäß.

§ 18 
Eintragung von Baulasten

Für die Eintragung von Baulasten nach § 4 Abs. 1 oder 2 und § 7 Abs. 1 BauO NRW sowie ande-
ren Baulasten, die sich flächenmäßig auf Grundstücke oder auf Teile von Grundstücken bezie-
hen, ist, sofern in der Verpflichtungserklärung (§ 83 Abs. 1 BauO NRW) auf einen Lageplan (§ 3) 
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Bezug genommen wird, dieser in zweifacher Ausfertigung beizufügen. Er muss mindestens ent-
halten

1. die Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 8 und 12,

2. die Darstellung der Grundstücksflächen, die von der einzutragenden Baulast betroffen sind, 
entsprechend Nummer 1.12 der Anlage zu dieser Verordnung.

Er muss von einer der in § 3 Abs. 3 Satz 1 genannten Behörden oder Personen hergestellt sein.

§ 19 
Bauvorlagen für Typengenehmigungen

(1) Dem Antrag auf Erteilung der Typengenehmigung nach § 78 BauO NRW brauchen nur die 
Bauzeichnungen (§ 4), die Baubeschreibung (§ 5 Abs. 1) und die Nachweise der Standsicherheit 
und des Schallschutzes (§ 8) sowie die Berechnung oder Angaben nach § 6 beigefügt zu wer-
den.

(2) Die Bauvorlagen sind in dreifacher Ausfertigung einzureichen. § 10 Abs. 1 Satz 3 gilt sinnge-
mäß.

§ 20 
Bauvorlagen für die Ausführungsgenehmigung Fliegender Bauten

(1) Dem Antrag auf Erteilung der Ausführungsgenehmigung Fliegender Bauten nach § 79 BauO 
NRW sind beizufügen:

1. die Bauzeichnungen (§ 4), die auch im Maßstab 1:50 angefertigt sein können; bei Zelten mit 
mehr als 400 Besucherplätzen sind in der Grundrisszeichnung (§ 4 Abs. 2) auch die Anordnung 
und Abmessungen der Rettungswege mit ihrem rechnerischen Nachweis darzustellen (Rettungs-
wegeplan),

2. die Baubeschreibung (§ 5 Abs. 1) mit zusätzlichen Angaben über Aufbau, Abbau und Betrieb 
sowie Wartung,

3. die Nachweise der Standsicherheit (§ 8 Abs. 1) mit Konstruktionszeichnungen im Maßstab 1:10 
oder 1:50 der tragenden Einzelteile und deren Verbindungen,

4. erforderlichenfalls Prinzip-Schaltpläne für elektrische, hydraulische oder pneumatische Anla-
genteile oder Einrichtungen,

5. die Angaben nach § 6 Nr. 2.

(2) Die Bauvorlagen sind in zweifacher Ausfertigung bei der für die Erteilung der Ausführungsge-
nehmigung zuständigen Bauaufsichtsbehörde einzureichen.

(3) § 10 Abs. 1 Satz 3 gilt sinngemäß; die Bauzeichnungen müssen aus Papier auf Gewebe be-
stehen.“

3. Die bisherigen §§ 15 bis 25 werden §§ 21 bis 31.
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4. Im neuen § 21 Abs. 1 erster Spiegelstrich wird die Angabe „§ 72 Abs. 6 BauO NW“ durch die 
Angabe „§72 Abs. 5 BauO NRW“ ersetzt.

5. Im neuen § 22 Abs. 2 wird das Wort „geringem“ durch die Wörter „höchstens durchschnittli-
chem“ ersetzt.

6. Der neue § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die nach der Verordnung über staatlich anerkannte Sachverständige nach der Landesbau-
ordnung (SV-VO) vom 14. Juni 1995 (GV. NRW. S. 592) staatlich anerkannten Sachverständigen 
für die Prüfung der Standsicherheit der Fachrichtungen Massivbau, Metallbau und Holzbau, die 
auch die Anerkennung als staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz 
besitzen, werden auf Antrag als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur anerkannt, wenn sie im Zeit-
punkt der Antragstellung das 60. Lebensjahr noch nicht überschritten haben.“

b) In Absatz 3 Buchstaben c) und e) werden die Angaben „§ 22“ jeweils durch die Angaben „§ 
28“ ersetzt.

7. Der neue § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 16“ durch die Angabe „§ 22“ ersetzt.

b) In den Absätzen 2 und 3 werden die Angaben „§ 17“ jeweils durch die Angaben „§ 23“ ersetzt.

8. Der neue §25 wird wie folgt geändert:

In Absatz 1 wird die Angabe „§ 17“ durch die Angabe „§ 23“ ersetzt.

9. Der neue § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 17“ durch die Angabe „§ 23“ ersetzt.

b) In Absatz 3 wird in Buchstabe a) die Angabe „§ 17“ durch die Angabe „§ 23“ und in Buchstabe 
e) jeweils die Angabe „§ 18“ durch die Angabe „§ 24“ ersetzt.

10. Der neue § 28 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 21“ durch die Angabe „§ 27“ ersetzt.

b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 16“ durch die Angabe „§ 22“ ersetzt.

11. Im neuen § 29 Abs. 3 wird die Angabe „§ 24“ durch die Angabe „§ 30“ ersetzt.

12. Die bisherige Anlage zur BauPrüfVO (zu § 2 Abs. 4, § 3 Abs. 5) wird durch folgende Anlage 
zur BauPrüfVO (zu § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 5 und § 18) ersetzt.

Artikel II 
Änderung der Garagenverordnung
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Die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagenverordnung - GarVO) vom 2. 
November 1990 (GV. NRW. S. 600), geändert durch Verordnung vom 5. Dezember 1995 (GV. 
NRW. S. 1236), wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird in Teil V wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: „Prüfungen“

b) Die Angabe zu § 20 wird wie folgt gefasst: „aufgehoben“

2. Die Überschrift des Teils V erhält folgende Fassung:

„Prüfungen“

3. § 20 wird aufgehoben.

Artikel III 
Änderung der Versammlungsstättenverordnung

Die Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (Versammlungsstättenver-
ordnung - VStättVO) vom 1. Juli 1969 (GV. NRW. S. 548), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 5. Dezember 1995 (GV. NRW. S. 1236), wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird in Teil II Abschnitt 8 wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Bauvorlagen“ durch das Wort „weggefallen“ ersetzt

b) Die Angabe zu § 106 erhält folgende Fassung: „aufgehoben“

2. In der Zwischenüberschrift in Teil II Abschnitt 8: wird das Wort“Bauvorlagen“ durch das Wort 
„weggefallen“ ersetzt

3. § 106 wird aufgehoben.

Artikel IV 
Änderung der Geschäftshausverordnung

Die Verordnung über den Bau und Betrieb von Geschäftshäusern (Geschäftshausverordnung - 
GhVO) vom 22. Januar 1969 (GV. NRW. S. 168), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. De-
zember 1995 (GV. NRW. S. 1236), wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis erhält die Angabe zu § 18 folgende Fassung: „aufgehoben“.

2. § 18 wird aufgehoben.

Artikel V 
Änderung der Krankenhausbauverordnung
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Die Verordnung über den Bau und Betrieb von Krankenhäusern - Krankenhausbauverordnung - 
(KhBauVO) vom 21. Februar 1978 (GV. NRW. S. 154), geändert durch Verordnung vom 5. Dezem-
ber 1995 (GV. NRW. S. 1236), wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird in Teil VI wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: „Prüfungen“

b) Die Angabe zu § 37 wird wie folgt gefasst: „aufgehoben“

2. Die Überschrift des Teils VI erhält folgende Fassung:

„Prüfungen“

3. § 37 wird aufgehoben.

Artikel VI 
Änderung der Gaststättenbauverordnung

Die Verordnung über den Bau und Betrieb von Gaststätten (Gaststättenbauverordnung - Gast-
BauVO) vom 9. Dezember 1983 (GV. NRW. 1984 S. 4), geändert durch Verordnung vom 5. De-
zember 1995 (GV. NRW. S. 1236), wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird in Teil VI wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: „Prüfungen“

b) Die Angabe zu § 29 wird wie folgt gefasst: „aufgehoben“

2. Die Überschrift des Teils VI erhält folgende Fassung:

„Prüfungen“

3. § 29 wird aufgehoben.

Artikel VII 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am 1. Juni 2000 in Kraft.

Düsseldorf, den 20. Februar 2000

Der Minister 
für Bauen und Wohnen 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Michael  V e s p e r

GV. NRW. 2000 S. 226
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